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Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
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"Wie oft wurde in den ersten 5 Monaten dieses Jahres bei Tiertransporten die Nichteinhaltung der 
geltenden Bestinunungen festgestellt?" 

Da von meinem Ressolt selbst keine statistischen Aufzeichnungen über Häufigkeit und Ergebnisse von 

Kontrollen nach dem TiertranspOitgesetz-Straße gefühlt werden, habe ich entsprechende Berichte von 

den ~errn Landeshauptmännem angefordelt. Ich dalf die mir übetmittelten Auskünfte in der Folge 

nach Ländern aufgegliedert wiedergeben: 

Wien: 

I Übeltretung; Anzeige wegen Nichteinhaltung des § 5 Abs. 2 Tiertranspoltgesetz-Straße; keine So

fOltmaßnahmen, weil die Übertretung erst am Schlachthof St. Marx. festgestellt wurde; 

Oberösterreich : 

Keine Übeltretungen festgestellt 

Salzburg; 

5 Übertretungen; in 4 Fällen Beiziehung des Amtstierarztes; jeweils Erstattung einer Anzeige, keine 

Sofortmaßnahmen; in zwei der Fälle Einhebung einer Sicherheitsleistung; 

NiederöstelTeich: 

10 Übeltretungen; jeweils Erstattung der Anzeige; Ergebnisse der Strafverfahren noch nicht bekannt 
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Burgenland: 

Keine Übeltretungen festgestellt 

Vorarlberg: 

Keine Übertretungen festgestellt; 

Kämten: 

Keine Übertretung festgestellt 

Stejenuark 

4 Übertretungen; in 3 Fällen Einleitung eines Strafvetfahrens, 

Tirol: 

4 Übertretungen; jeweils Erstattung der Anzeige; 1 Strafverfugung, in 3 Fällen Einstellung des Verfah-

rens 

Zu den Fragen 3 und 4: 
"Wie stellen Sie die Kontrolle von Tiertransporten durch Österreich sicher? 

Wie gewährleisten Sie die notwendigen Kontrollen von Tiertransporten, die von einem EU-Staat über 
österreichisches Staatsgebiet in den nächsten EU-Staat geführt werden?" 

Was das Tiertranspongesetz-Straße anlangt, so sind die österreichischen Behörden - wie bei jedem 

anderen Gesetz auch - zur Vollziehung verpflichtet; dies beinhaltet auch die Durchführung von Kon

trollen: Insofem ist daher eine besondere "Sicherstellung der Kontrollen" nicht notwendig. Um jedwe

de Unklarheiten bei der Vollziehung des Tiertransportgesetzes-Straße jedoch von vornherein auszu

schließen, habe ich bereits in einem Erlaß an die fur die Vollziehung zuständigen Herren Landeshaupt

männer genaue Anweisungen für das Vorgehen bei Kontrollen erteilt. Darüber hinaus wird von mei

nem RessOlt auch eine Besprechung mit den zuständigen Referenten der Landesregierungen abgehal

ten werden. 

Für die Vollziehung des Tieltransportgesetzes-Straße ist es im übligen ohne Belang, ob es sich bei . , 
einem kontrollielten Transport um einen innerösterreichischen Transpolt oder einen das Bundesgebiet 
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transitierenden TranspOIt handelt. Ebenso ist es für eine Kontrolle ohne Bedeutung, ob der Transpolt 

von einem EG-Mitgliedstaat in einen anderen fülut oder nicht. 

Zu Frage 5: 
"Wann werden Sie dem Parlament einen Entwurf für adäquate Bestimmungen beim Transpolt von 
Tieren in der Bahn vorlegen?" 

Was den Bahntransport von Tieren anlangt, so ist zunächst darauf zu velweisen, daß die Transporte 

überwiegend intemationale Relationen betreffen und überdies schon seit längerem zwischen den Bah

nen Regelungen für den Tierschutz beim Transpolt bestehen und vollzogen werden. 

Dennoch soll auch für den BahntranspOlt versucht werden, die Regelungsgtundlagen zu verbessern, 

wobei im Hinblick auf die intemationalen Dimensionen der Transporte und die aktuelle Weiterent

wicklung der (verkehrsträgerübergreifenden) EU-Richtlinie betreffend den Schutz von Tieren beim 

TranspOlt Rücksicht zu nehmen ist. Aus eben diesem Grund läßt sich ein konkreter Einbringungs

telmin an das Parlament noch nicht nennen. 

Zu Frage 6: 
"Wann werden Sie dem Parlament adäquate Bestimmungen für den Transport von Tieren in der Luft 
vorlegen?" 

Der EntwUlf des Tieltransportgesetzes-Luft soll noch vor dem Sommer der parlamentarischen Be

handlung zugefürut werden. 

Zu Frage 8: 
"Wie hoch sind die Mittel Ihres Ministeriums für die Förderung des Ausbaues und der Eimichtung von 
Schlachtbetrieben gemäß Tieltransportgesetz?" 

Der Ausbau bzw. die Errichtung von Schlachtbetrieben mit EU-Zulassung kann aus Mitteln des ERP

Fonds gefördelt werden und zwar 

im Sektor Landwittschaft 

im Sektor Industrie und Gewerbe (seit 1993/94 im Programm für Klein- lind MittelbetTiebe) 

Eine Begrenzung der Kreditmittel für diese. Zwecke ist im Rahmen der Sektoren nicht vorgesehen: im 
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Wirtschaftsjahr 1994/95 stehen fur den Sektor Landwirtschaft insgesamt S 250 Mio und für den Sek

tor Gewerbe und Industrie insgesamt S 5.079 Mio zur Verfügung. 

Für Vorhaben seit dem 1.1.1995 kommt zu dem eine Förderung für die Verarbeitung landwirtschaftli

cher Produkte, das betrifft auch Schlachtbetriebe, im Rahmen des Sektorplanes (Federführung beim 

Bundesministelium für Land- und Forstwütschaft) in Betracht, welche aus nationalen sowie EU-Mit

teln finanziel1 wird. 

Für jene Projekte, die im Sektorplan nicht gefördert werden können, besteht weiterhin die Möglichkeit 

einer Förderung aus ERP-Mitteln. 

Zu den Fragen 7 9 und I Ü' 

"Können derzeit von den einzelnen TnmspOIteuren in Östen-eich geeignete Schlachtbeuiebe angefah
ren werden? 

Wie viele Sch1achtbettiebe wurden bisher aus diesen Mitteln gefördert bzw. werden heuer noch ge
fördert? 

Ist mit diesen Förderungen gewährleistet. daß zumindest zwei geeignete inländische Schlachtbetriebe 
unter Einhaltung der im Tiettransportgesetz festgelegten Kilometerbeschränkungen angefahren werden 
können'> 
Wenn nein, gedenken Sie, die Förderungen Ihres Ministeriums aufzustocken, damit die elforderliche 
Anzahl von geeigneten Schlachtbettieben gegeben ist?" 

Seit dem Geschäftsjahr 1993/94 liegen 5 ERP-Kreditzustimmungser~lärungen (Förderungszusagen) 

zugunsten von Schlachtbetrieben vor. Derzeit sind 7 Förderungsansuchen/-anfragen (zum Großteil für 

"Sektorplanförderung" vorgesehen) anhängig. 

Die Höhe der Förderungen ist im Tieltransportgesetz-Straße nicht betragsmäßig begrenzt. Gemäß § 18 

Abs. I und 4 TiertranspOItgesetz-Straße sind vielmehr der Ausbau und die Errichtung von EG-konfor

men Schlachtbetrieben so lange - höchstens jedoch 6 Jahre ab dem Inkrafttreten des TieItransportge

setzes - zu fördem, bis derartige Schlachtbelliebe in einer Zahl und Dichte vorhanden sind, die ge

währleisten, daß ohne Überschreitung der in § 5 festgelegten Beschränkungen zwei derartige inlän

dische Schlachtbetriebe angefahren werden können. 

Bisher mußten auch keine Fördemngsansuchen mangels Mittel abgelehnt werden. Regional bestehen 

unterschiedliche Schlachtkapazitäten, wobei in den traditionellen Viehzuchtgebieten eine ausreichende 

Versorgung und zum Teil Überkapazitäten vorhanden sind. 
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Zu Frage 11: 
"Haben Sie Untersuchungen, aus denen herausgeht, inwieweit das Tiertransportgesetz-Straße die Vieh
preise beeinflußt bzw. verände11 hat?" 

Mir sind derzeit keine derartigen Untersuchungen über Auswirkungen des Tieltransportgesetzes-Straße 

auf die Viehpreise bekannt. 

) Wien, am b. ~ 4C."I 995 

; Der Bundesminister 
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